
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/10/25 13Os107/84,
11Os57/87, 11Os123/94 (11Os133/94)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1984

Norm

StGB §15 Abs2 B3

Rechtssatz

Verfolgung des Opfers auf der Straße durch die zur sofortigen Tatausführung entschlossenen Täter, um ihm (an

geeigneter Stelle und im geeigneten Augenblick) die Handtasche gewaltsam wegzunehmen, stellt bereits versuchten

Raub dar.
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